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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §25;

KStG 1966 §8;

Rechtssatz

Eine 78prozentige Beteiligung des Gesellschaftergeschäftsführers einer GmbH erfordert gegenüber einem solchen mit

einer Beteiligung von 20 Prozent (ohne Sperrminorität) eine erheblich andere Beurteilung der Tätigkeit des

Geschäftsführers bei Beurteilung der Frage, ob ein Dienstverhältnis vorliegt oder nicht. Steht doch fest, daß ein

Geschäftsführer mit einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent anders als ein nur mit 20 Prozent an der Gesellschaft

beteiligter Geschäftsführer ohne Sperrminorität keinen Weisungen unterliegt. Arbeitsrechtlich müßte daher eine

entsprechende Änderung der Beteiligungsverhältnisse als eine AbfertigungspCicht auslösende AuCösung eines

allenfalls bis dahin bestehenden Dienstverhältnisses beurteilt werden (Hinweis Zorn, RdW, 123).
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